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Einführung 

Gegenstand der Arbeit 

Die „Verbände", denen sich die folgende Untersuchung widmet, stel-
len in der pluralistischen Gesellschaft des 20. Jahrhunderts hinsichtlich 
Zahl und Funkt ion einen bedeutsamen sozialen und politischen Macht-
faktor dar: sie reichen von den Sozialpartnern über die zahlreichen Be-
rufsorganisationen,  den Bürgervereinigungen bis h in zu den Organisatio-
nen mi t religiöser, politischer oder weltanschaulicher Grundlage1. Ih r 
gesellschaftlicher Einfluß zeigt sich vor allem in der E inwi rkung auf Ge-
setzgebung und Verwaltung, soweit Interessen der von ihnen repräsen-
t ierten Mitgl ieder auf dem Spiele stehen: sachverständige Vertreter der 
Verbände werden nicht nur im Vorfeld der parlamentarischen Entschei-
dungen, den Diskussionen in Partei und Frakt ion konsult iert 2 , sondern 
auch in den Beratungen der Ausschüsse, i n Hearings3. Gesetzesinitiativen 
gehen nicht nur von Parteien und der Bürokratie, sondern gerade auch 
von starken Verbänden aus. Als Beispiele seien nur die Einflußnahmen 
der Sozialpartner auf die Gesetze zur Mitbest immung und Personalver-
tretung 4 , oder die gesetzlich verankerte Zuziehung der zuständigen Ge-
werkschaften bei Vorbereitung beamtenrechtlicher Regelungen (§ 94 
BBG) genannt. Verbandsvertreter  werden von der Verwal tung als Ex-
perten herangezogen und zur Mitarbei t i n Beiräten und Kommissionen 
aufgefordert 5; Verwaltungsräte in Anstalten und Sondervermögen der 

1 Kaiser,  Die Repräsentation organisierter Interessen, S. 22. 
2 Versteyl,  Der Einfluß der Verbände auf die Gesetzgebung, Diss. Bochum, 

S. 132. 
3 Stammer,  Verbände und Gesetzgebung, S. 16, 21; Bethusy-Huc,  Demo-

kratie und Interessenpolitik, S. 108 ff.  ; Versteyl,  Einfluß der Verbände, Diss. 
S. 132. Die anhörungsberechtigten Verbände sind auch in einer öffentlichen 
Liste des Bundestages festgehalten, vgl. hierzu Lemke,  Uber die Verbände und 
ihre Sozialpflichtigkeit, i n DÖV 1975, 253. 

4 Zu den Akt ionen beim Zustandekommen des Mitbestimmungsgesetzes von 
1951 und des Personalvertretungsgesetzes von 1955 vgl. Kaiser,  Repräsentation, 
S. 257 f.; Verhandlungen des Deutschen Bundestages, 1. Wahlperiode 1949, 
Stenographische Berichte Band 4, S. 2969 f.; Stammer,  Verbände, S. 23; vgl. 
auch Lemke,  Verbände in DÖV 1975, 253, zur Einflußnahme der Verbände 
auf das Gesetz über die Arbeitszeit i n den Bäckereien von 1969. 

5 Stammer,  Verbände, S. 15. 

2· 



20 Einführung 

öffentlichen  Hand, wie der Deutschen Bundesbahn, bestehen zu einem 
nicht unerheblichen Teil aus Verbandsfunktionären 8. 

Verbände nehmen gesetzlich verankerte Sonderstellungen und Berech-
tigungen in Anspruch: man denke an die Stellung von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerorganisationen im Tarifvertrags-,  Betriebsverfassungs-
und Personalvertretungsrecht,  an die ihnen eingeräumten Anhörungs-
rechte in Wirtschafts- und Naturschutzgesetzen oder an die oben schon 
erwähnten Beteiligungen in Beschlußorganen und Fachausschüssen von 
Behörden7. Ihre Akt iv i tä t beschränkt sich jedoch nicht nur auf den Be-
reich der Vertretung ihrer Mitglieder: ihre Aktionen sind auch allge-
mein-gesellschaftlicher Natur, etwa die des DGB zur Notstandsdebatte, 
die von Rechtsanwaltskammern zur Strafrechtsreform 8. Auf diese Weise 
beeinflussen sie die öffentliche  Meinungs- und Willensbildung, was nach 
weitverbreiteter Ansicht eine legitime und für die Demokratie notwen-
dige Funktion darstellt9. 

Angesichts dieses Aufgaben- und Machtbereichs werden sie teilweise 
als „Bestandteile der politischen Verfassung im materiellen Sinne"10, 
als „öffentlich  anerkannte Beratungsorgane" und als in der Verfassung 
zum Teil „institutionalisiert" bezeichnet11, oder es w i rd ihnen ein öffent-
licher Status zuerkannt12. 

Der Grund hierfür  ist darin zu suchen, daß der einzelne kaum mehr in 
der Lage ist, seine Interessen allein wahrzunehmen. Ihm fehlen sowohl 
Zeit, Selbstsicherheit, genügend finanzielle Mittel, als auch ausreichende 
Kenntnisse, um seine Belange fundiert  und aussichtsreich vor den staat-
lichen Stellen zu vertreten 13. Erfahrungen zeigen, daß starke Organisa-
tionen mehr Gehör bei der öffentlichen  Hand finden als der einzelne. 
Durch den Zusammenschluß, die damit einhergehende Zusammenfas-
sung der finanziellen Mi t te l sowie die entstehende Organisation, welche 
ihre Mitgliederzahl in die Waagschale werfen und durch Experten über-
zeugen kann, erlangt das Individuum für seine Interessen einen reellen 

8 s. § 10 BundesbahnG; vgl. zu weiteren Verwaltungsräten Kaiser,  Repräsen-
tation, S. 280 ff.;  Fn. 49 zu S. 284 f.; insgesamt zur Einflußnahme auf die Ver-
wal tung vgl. Knöpfte,  Organisierte Einwirkungen auf die Verwaltung, in 
DVB1.1974, 707 ff. 

7 Vgl. hierzu insgesamt Wittkämper,  Grundgesetz und Interessenverbände, 
S. 52. 

8 Versteyl,  Einfluß der Verbände, S. 45. 
9 Vgl. Maunz  i n Maunz/Dürig/Herzog, Grundgesetz, Ar t . 9, Rdnr. 14. 
10 Krüger,  Allgemeine Staatslehre, S. 407. 
11 Wittkämper,  Grundgesetz, S. 54. 
12 Krüger,  Die Akt iv leg i t imat ion der Wirtschaftsverbände i m Verwaltungs-

streitverfahren,  i n MDR 1953, 518/520; ähnlich Lemke,  Verbände, i n DÖV 1975, 
253/254. 

13 Wolf,  Die Klagebefugnis der Verbände, S. 1. 
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Vortei l 14 . Der Mensch kann ohne ständige Unterstützung von Vereini-
gungen seinen Aufgaben nicht mehr vol l nachkommen, seine Rechte 
nicht mehr effektiv  wahrnehmen; dazu trägt die Komplexität gesell-
schaftlicher Zusammenhänge ebenso bei wie die Kompliziertheit von für 
den einzelnen essentiellen Rechtsgebieten, wie des Arbeits-, Versiche-
rungs- und Steuerrechts15. Ohne Selbsthilfeorganisationen würde der 
Staat über den Bürger ein mi t dem demokratischen Prinzip unverein-
bares Ubergewicht gewinnen. 

Dieses demokratische Prinzip, verbunden mit der Forderung nach grö-
ßerem Rechtsschutz für den Bürger 16, ist es schließlich, unter dem die 
Ausweitung der Verbandsrechte auch gegenüber der dritten Gewalt, der 
Rechtsprechung, gefordert  wird. M i t Schlagworten wie Pluralismus und 
demokratische Legitimation richterlicher Entscheidungen w i rd hierfür 
geworben17. Solche Einflüsse zeitigten in der Vergangenheit Erfolge: seit 
langem schon holen die Gerichte zur Erforschung von Handelsgebräu-
chen und dgl. Stellungnahmen und Gutachten von Wirtschaftsverbän-
den ein18, das Bundesverfassungsgericht  gibt Interessenverbänden Ge-
legenheit zur Stellungnahme vor Mitgliederinteressen tangierenden Ent-
scheidungen19, die Errichtung der Arbeitsgerichte w i rd von den Gewerk-
schaften als Erfolg ihrer Bemühungen angesehen20. 

Vor diesem Hintergrund sind jene zahlreichen Versuche von Verbän-
den zu sehen, den Schutz der Interessen und Rechte ihrer Mitglieder wie 
auch der Allgemeinheit vor Gericht durchzusetzen. Eine neue Dimen-
sion verbandlicher Tätigkeit entfaltet sich: während im ersten Stadium 
die Einflußnahme auf Rechtsnormen und Verwaltungsmaßnahmen ge-
richtet ist, die den vom Verband organisierten Interessen gerecht werden 
sollen, haben prozessuale Akt iv i täten zum Ziel, durch legislative oder 
administrative Maßnahmen verletzten Bürgern wieder zu ihrem Recht 
zu verhelfen, bzw. hierbei nicht beachtete allgemeine Interessen zur 
Geltung zu bringen. Den Verbänden sind zu diesem Zweck teilweise ge-
setzlich ausdrücklich geregelte Klagebefugnisse eingeräumt worden, so 
in §§ 13 UWG, 2 I ZugabeVO, 35 I I GWB, 12 I RabattG, 8 IV HandwO, 
nämlich zum Verbraucherschutz, zur Abwehr ungeeigneter Bewerber 
für den Handwerksstand etc. Darüber hinaus taucht die Problematik 

14 Wolf,  Klagebefugnis, S. 1; ebenso Lemke,  Verbände, in DÖV 1975, 253 f., 
der die Abhängigkeit der Menschen vom Staat und die Einsamkeit des moder-
nen Menschen als Hauptgründe für die wachsende Verbandsbedeutung ansieht. 

15 Kürger,  Staatslehre, S. 395, Fn. 61. 
18 Rupp, Die verfassungsrechtliche  Seite des Umweltschutzes, i n JZ 1971, 

401 f.; Brohm,  Strukturen der Wirtschaftsverwaltung,  S. 289. 
17 Faber,  Die Verbandsklage i m Verwaltungsprozeß, S. 59 ff. 
18 Kaiser,  Repräsentation, S. 270. 
1 9 Vgl. BVerfGE 21,160/166 f.; 18,18/23,25; 1, 264/269 u. a. 
20 Kaiser,  Repräsentation, S. 294. 


